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Tochter der Nicole Maier geb. Stierle und des Jan Jakob Maier 
29.04.2026 Eliah Noah Konrad 
Sohn der Nathalie Konrad geb. Killinger und des Stefan Ale- 
xander Konrad 
Herzliche Glückwünsche!

Rathaus geschlossen
Am Freitag, 15. Mai 2026, ist das Rathaus Schopfloch ge- 
schlossen. Wir bitten um Beachtung.

Bürgerbüro & Standesamt geschlossen
Am Donnerstag, 28. Mai 2026 und Freitag, 29. Mai 2026, ist 
das Bürgerbüro & Standesamt geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung.

Sammelantragstellung Förderung Baumschnitt – 
Streuobst
Die Gemeinde Schopfloch wird einen Sammelantrag auf 
Förderung für den Baumschnitt – Streuobst beim Regie- 
rungsbezirk Karlsruhe stellen. 
Gefördert wird der fachgerechte Baumschnitt von Streu- 
obstbäumen in der freien Landschaft ab dem dritten Stand- 
jahr. Die Streuobstbäume müssen großkronig und stark- 
wüchsig sein, in weiträumigen Abstand stehen und eine 
Stammhöhe von mindestens 1,40 m haben. 
In der zweijährigen Förderperiode wird ein Schnitt pro 
Streuobstbaum mit bis zu 18 Euro gefördert. 
Jeder beantragte Baum muss im Schnittzeitraum vom 
01.11.2026 bis 15.04.2028 einmal fachgerecht geschnitten 
werden und darf dementsprechend auch nur einmal zur 
Auszahlung gemeldet werden – auch wenn er mehr als ein- 
mal geschnitten wurde. 
Die beantragten Streuobstbäume sind im Förderzeitraum zu 
erhalten (Erhaltungspflicht mit Nachpflanzgebot). 
Förderausschlussgründe:
•  Streuobstbäume auf Flächen, für die bereits staatliche 

Beihilfen zur Verbesserung der Umwelt und des Natur- 
schutzes über andere Förderprogramme und Regelugen 
für den gleichen Sachverhalt, zum Beispiel über die Land- 
schaftspflegerichtlinien, beantragt sind oder erhalten 
werden

•  abgestorbene Streuobstbäume
•  Streuobstbäume auf Flächen, auf denen naturschutz- 

rechtliche oder bauplanungsrechtliche Kompensations-, 
Ausgleichs- oder Ökokontomaßnahmen durchgeführt 
werden,

•  Streuobstbäume, bei denen zum Zeitpunkt der Antrag- 
stellung bekannt oder absehbar ist, dass diese nicht in 
der gesamten Förderperiode erhalten bleiben,

•  Bäume von aufgelassenen Brennkirschenanlagen (NC 
593 „Dauerkultur aus der Erzeugung genommen) 

Die Einhaltung der Förderkriterien wird vor Ort durch die 
untere Verwaltungsbehörde kontrolliert . 
Bei Nichteinhaltung der Förderkriterien erfolgt die Rückfor- 
derung bereits erhaltener Fördermittel durch das zuständi- 
ge Regierungspräsidium. 
Mit beigefügter Anmeldung zum Sammelantrag der Ge- 
meinde „Förderung Baumschnitt – Streuobst“ können sie 
die Teilnahme am Förderprogramm beantragen. 
Bitte legen Sie uns die Anmeldung zum Sammelantrag bis 
spätestens 21.05.2026 vor. Zu spät eingereichte Anmeldun- 
gen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Sonntagsdienst für Ärzte und Apotheken

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Landkreis Freudenstadt 
Am Wochenende und an Feiertagen sind die niedergelas- 
senen Ärzte in der zentralen Notfallpraxis im Krankenhaus 
Freudenstadt tätig. Ein Aufsuchen der Praxis ist nur nach 
telefonischer Anmeldung über die Notfallnummer (s. u.) 
möglich. Telefonnummer jetzt einheitlich, auch allgemeine 
Notfalldienstnummer 116 117. Wir bitten Sie, sich im Vor- 
aus entsprechend zu informieren, da sich gegebenenfalls bei 
den o. g. Angaben jederzeit etwas ändern könnte. 
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117 
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos 
und digital eine medizinische Ersteinschätzung und Hand- 
lungsempfehlung. Wird eine Videosprechstunde empfoh- 
len, kann direkt zu einer telemedizinischen Beratung ver- 
mittelt  werden.

Wichtige Rufnummern:
Rettungsdienst:  112 
Allgemeiner Notfalldienst:  116117 
Kinderärztlicher Notfalldienst: 
(Calw u. Freudenstadt):  0180 5 19292160 
Augenärztlicher Notfalldienst: 01805 19292-123 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Auskunft erteilt das DRK Freudenstadt, Tel.: 07441 8676080. 
Auch über die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden- 
Württemberg erhalten Sie Auskunft: http://www.kzvbw.de/. 
Frauenhaus im Landkreis Freudenstadt: 
07441 5202127 (In dringenden Notfällen bei häuslicher Ge- 
walt, nachts, am Wochenende und an Feiertagen wenden 
Sie sich an die Polizei: 110)

Apothekenbereitschaftsdienst
Kostenfreie Rufnummer: 0800 00 22 8 33 
Homepage: www.aponet.de 
Donnerstag, 14.05.2026 (Christi Himmelfahrt) 
Glattal Apotheke, Glatten, Tel. 07443 15 11 
Samstag, 16.05.2026 
Apotheke am Markt, Altensteig, Tel. 07453 3650 
Sonntag, 17.05.2026 
Löwen-Apotheke, Loßburg, Tel. 07446 5 40 oder 
Marien-Apotheke, Ergenzingen, Tel. 07457 9 43 70

���]���l�}�v�]�������}�Œ�v�•�š���©���v�U���'�o���©���v�U���^���Z�}�‰�G�}���Z

P�ege  • Betreuung • Hauswirtschaft 

Marktplatz 3 � 72296 Schop �  och � Tel.: 0 74 43 / 9 68 02-0
E-Mail: info@diakonie-schop �  och.de � Fax: 0 74 43 / 9 68 02-15

www.diakonie-schop �  och.de

Aus dem Rathaus

Neues aus dem Standesamt
Oberiflingen
Geburten 
02.04.2026 Alea Maier
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Anmeldung zum Sammelantrag der Gemeinde „Förderung Baumschnitt – Streuobst“

Angaben zum Antragsteller:

Name, Vorname: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Straße/Wohnort: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Telefon: … … … … … … … … … … … … … … … … … … E-Mail: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Name der Bank: … … … … … … … … … … … … … … … IBAN: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Hiermit erkläre ich die Teilnahme am Förderprogramm Baumschnitt – Streuobst im Rahmen einer Sammelantragstellung für 
folgende Flurstücke: 
Gemarkungsnummern: Schopfloch 4440, Oberiflingen 4441, Unteriflingen 4442

Gemarkung/Gemarkungsnummer Flurstücksnummer Anzahl der Bäume für Schnittförderung

Erklärung:
•  Ich versichere, dass ich keine Fördermittel im Rahmen von staatlichen Förderprogrammen und Regelungen (z. B. über die 

Landschaftspflegerichtlinie oder kommunale Förderprogramme zum Baumschnitt) für die oben aufgeführten Flächen 
bzw. Bäume und für die gleichen Sachverhalte (z. B. Nachpflanzgebot) wie in diesem Antrag erhalten oder beantragt 
habe.

•  Ich versichere, dass auf den oben aufgeführten Flächen keine Ökokonto- oder Kompensationsmaßnahmen durchgeführt 
wurden oder werden.

•  Förderrelevante Änderungen werde ich über den Sammelantragsteller dem zuständigen Regierungspräsidium mitteilen 
(Änderungsmitteilung).

•  Ich verpflichte mich, den zuständigen Behörden des Landes Baden-Württemberg im Rahmen ihrer Zuständigkeit und 
Befugnisse ein Betretungsrecht auf den oben aufgelisteten Flurstücken einzuräumen.

•  Im Rahmen des Antrags auf Baumschnittförderung (Streuobst) werden personenbezogene Daten verarbeitet und ge- 
speichert. Ich stimme der verwaltungsinternen Speicherung meiner Daten zu. Die Datenschutzinformation kann unter 
dem folgenden Link eingesehen werden: https://rp.baden-wuerttemberg.de/datenschutz/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Name, Vorname      Datum, Unterschrift
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Telefonnummern und Öffnungszeiten 
verschiedener öffentlicher Einrichtungen��

Notrufe 
Rettungsdienst 112 
Kreiskrankenhaus                  07441 54-0 
Krankentransport                  19222  
 
Polizei        110 
Polizeiposten Dornstetten          964266-0 
Polizeirevier Horb                      07451 96-0 
 
Feuerwehr       112 
Schopfloch Kdt. Finkbohner     2863190 
Oberiflingen Kdt. Zeller       285715 
Unteriflingen Kdt. Eberhardt     2406515 
 
Ärzte 
Birgit und Christian Soika 
Hauptstraße 28, Schopfloch     91550 
  
Ärztlicher Bereitschaftsdienst     116 117 
 
 
Öffnungszeiten des Schwimmbades in Schopfloch 
(In den Ferien geschlossen) 
Freitag (Erwachsene) 19:00 �t 20:00 Uhr 
Samstag (Spiel & Spaß) 15:00 �t 17:00 Uhr 
 
 

Deutsche Post, Postfiliale, Hauptstr. 21 
Montag �t Freitag            14:30 �t 17:30 Uhr 
Samstag                        10:00 �t 13:00 Uhr 
 
 

Forstrevierstelle 
Revierförster Hemminger                  07441 920-3016 
 
 

Öffnungszeiten des Recycling-Centers Schopfloch 
Freitag    13:00 �t 17:00 Uhr  
Samstag               09:00 �t 12:00 Uhr 
 
 

Kläranlage/ Klärwärter 
Kläranlage Dettingen      07482 1494 
Klärwärter                               07486 9141 
 
 
Zweckverband Abwassergruppe Haugenstein 
Verbandsverwaltung                         07451 55297-262 
 
 

Wasserwerk Haugenstein                  07482 455 
 
 

Öffnungszeiten der Bücherei 
Schulstraße 14 (Schule), Schopfloch 
dienstags           15:30 �t 16:30 Uhr 
In den Ferien ist die Bücherei geschlossen. 
 
Sprechzeiten der Ortschaftsverwaltung 
Oberiflingen, Frau Wörle (Tel.: 6364) 
Dienstag  (gerade Woche)           16:30 �t 18:00 Uhr  
 
Sprechzeiten der Ortschaftsverwaltung 
Unteriflingen, Frau Stirm (Tel.: 6275) 
Montag (ungerade Woche)        17:30 �t 19:00 Uhr 
 

Rathaus Schopfloch 
Die Gemeindeverwaltung ist ganztägig unter folgenden 
Durchwahlnummern zu erreichen:  
 
 
Herr Bürgermeister Staubitzer  
Über Sekretariat (Frau Bukenberger) 
 
Zentrale, Bausachen, Grundbuchauszüge, 
Reservierungen 
Frau Kurbjun         9603-11 
 
Finanzabteilung und Hauptamt 
Frau Blötscher                                                    9603-11 
 
Sekretariat, Mitteilungsblatt, Gewerbeamt 
Frau Bukenberger        9603-12 
 
Gemeindekämmerei                                
Frau Springmann                                   9603-14 
 
Hauptamt                                                 
Frau Papenberg                                                 9603-15 
 
Standesamt, Einwohnermeldeamt (Bürgerbüro) 
Frau Wörle         9603-16 
 
Zweckverband Wasserversorgung, Stellv. Kämmerin 
Frau Bürkle                                                         9603-19 
 
Grund- und Hundesteuer   
Frau Riedel                                                        9603-20 
 
Friedhofsverwaltung, Wartungen, Digitalisierung, 
Spielplätze   
Frau Kau                                                             9603-21 
 
Gemeindekasse & Steueramt   
Frau Lutz                                                            9603-23 
 
Wasser- und Abwassergebühren, Wasseruhren 
Frau Stirm                                                          9603-25 
 
Bauhof         4137 
 
 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Marktplatz 2, 72296 Schopfloch 
Tel.:  07443 9603-0 
Fax.: 07443 9603-39 
 
Montag �t Mittwoch  08:00 �t 12:00 Uhr 
Donnerstag  08:00 �t 12:00 Uhr  
&   15:00 �t 18:00 Uhr  
Freitag   08:00 �t 12:30 Uhr 
 
 
Öffnungszeiten des Bürgerbüros 
Montag �t Mittwoch 08:00 �t 12:00 Uhr  
Donnerstag  07:30 �t 12:00 Uhr  
&    15:00 �t 18:00 Uhr  
Freitag   07:30 �t 12:30 Uhr  
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Straßenkehrmaschine kommt
Die Gemeinde Schopfloch wird die Straßen mit einer Kehr- 
maschine reinigen lassen. Die Kehrmaschine kommt nächs- 
te Woche (KW 21) ab dem 18. Mai 2026. 
Die Anwohner können den Split von den Gehwegen auf die 
Straße kehren, damit dieser dort von der Maschine aufge- 
nommen werden kann. 
Um einen möglichst effektiven Einsatz des Reinigungsgerä- 
tes zu erzielen, sollten während dieser Zeit die Kraftfahrzeu- 
ge nicht am Straßenrand abgestellt werden.

Gewerbesteuervorauszahlung auf 15.05.2026
Am 15.05.2026 wird die 2. Rate der Gewerbesteuervor- 
auszahlung für das Jahr 2026 fällig. Die Abgabepflichtigen 
werden aufgefordert, die fälligen Beträge alsbald an die 
Gemeindekasse zu entrichten. Soweit ein SEPA-Lastschrift- 
mandat erteilt ist, wird die Vorauszahlung zum 15.05.2026 
auf den Konten belastet.

Grundsteuer – Vierteljahresrate auf 15.05.2026
Am 15.05.2026 wird die 2. Rate der Grundsteuer 2026 fällig. 
Soweit ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt ist, wird der Steu- 
erbetrag der Bankkonten belastet. Haben Sie bisher kein 
SEPA-Lastschriftmandat erteilt, bitten wir Sie, die fälligen 
Beträge alsbald an die Gemeindekasse zu überweisen oder 
ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen.

Bericht aus dem Gemeinderat

Sitzung vom Donnerstag, 7. Mai 2026

Bebauungsplan „Aischbach Erweiterung – 1. Ände- 
rung“, Schopfloch-Oberiflingen, beschleunigtes Verfah- 
ren nach § 13a BauGB
Bürgermeister Staubitzer führte aus, dass es für das Bauge- 
biet „Aischbach Erweiterung“ in Oberiflingen zwischenzeit- 
lich Bauinteressenten gebe, weshalb dieses nun entwickelt 
werden solle. Der schon vor einigen Jahren beschlossene 
Bebauungsplan solle bei der Anzahl der Vollgeschosse auf 
zwei mögliche Vollgeschosse geändert und die Höhenfest- 
setzungen an die Topographie angepasst werden. 
Der Vorsitzende berichtete, dass sich der Ortschaftsrat 
Oberiflingen in seiner Sitzung am 14.04.2026 mit dieser 
Angelegenheit befasst und einstimmig den Empfehlungs- 
beschluss zur Anpassung des Bebauungsplans gefasst habe. 
Zwischenzeitlich hätten sich weitere Gespräche mit der 
Nachbarschaft ergeben, weshalb sich die Frage stelle, ob die 
Änderung des Bebauungsplans wie in der Sitzungsvorlage 
dargestellt erfolgen solle oder nicht. Frau Stockburger vom 
Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten habe bereits 
den Auftrag erhalten, eine Planänderung zu erarbeiten. 
Bürgermeister Staubitzer schlug deshalb vor, die für heute 
geplante Beschlussfassung über den Bebauungsplan „Aisch- 
bach Erweiterung – 1. Änderung“ (Aufstellungsbeschluss, 
Entwurfsbeschluss, Beschluss zur Beteiligung der Öffent- 
lichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange) von der Tagesordnung abzusetzen und die Angele- 
genheit zur Beratung über eine geänderte Planvariante an 
den Ortschaftsrat Oberiflingen zurückzugeben. Eine weite- 
re Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat könne 

ALLES AUF  
EINEN BLICK !

Foto: unde�ned/iStock/Getty Images Plus
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dann voraussichtlich im Juli 2026 erfolgen. 
Der Gemeinderat beschloss wie vorgeschlagen, die Be- 
schlussfassung über den Bebauungsplan „Aischbach Erwei- 
terung – 1. Änderung“ von der heutigen Tagesordnung ab- 
zusetzen und gab die Angelegenheit zur Beratung über eine 
geänderte Planvariante an den Ortschaftsrat Oberiflingen 
zurück.

16. Änderung der Vereinsförderrichtlinien  
zum 01.01.2026
Zwischenzeitlich wurde die Abrechnung der Hallennutzung 
für die Eugen-Hornberger-Halle und die Iflinger Halle für das 
Jahr 2025 erstellt. Im Ergebnis schlug die Verwaltung folgen- 
de Änderungen bei der Vereinsförderung vor: Der Sportver- 
ein Schopfloch erhält einen jährlichen Sockelbetrag für den 
Hauptverein und für die Abteilung Tennis von jeweils 2.750 
Euro. Der Sportverein Oberiflingen soll einen jährlichen So- 
ckelbetrag in Höhe von 1.650 Euro erhalten. Die jährliche 
Zuwendung an beide Sportvereine für jedes aktive jugendli- 
che Mitglied unter 18 Jahren, das in Schopfloch mit Haupt- 
wohnsitz gemeldet ist, soll wie im Vorjahr 25 Euro betragen. 
Bei den jährlichen Pauschalzuschüssen an Vereine, Organi- 
sationen und Gruppen soll der EC Jugendbund Schopfloch 
250 Euro erhalten. Die Zuschüsse an den Schwarzwaldverein 
Ortsgruppe Schopfloch e. V. sowie Schwarzwaldverein e. V.- 
Hauptverein und an den EC Jugendbund Oberiflingen sollen 
unverändert gezahlt werden. 
Der Gemeinderat stimmte der Änderung wie vorgeschlagen 
zu.

Anpassung der Benutzungsentgelte für die gemeindeei- 
genen Hallen und Gebäude
Bürgermeister Staubitzer verwies auf die hierzu ausgegebe- 
nen Sitzungsvorlagen und führte aus, dass die Anregungen 
aus der Vorberatung in die Vorschläge zur Erhöhung der Be- 
nutzungsentgelte ab 01.01.2027 eingearbeitet worden sind. 
Der Gemeinderat beschloss die Erhöhung der Benutzungs- 
entgelte für die Veranstaltungshalle, die Iflinger Halle, die 
Mensa, das Mehrzweckgebäude und das Gemeindehaus in 
Unteriflingen sowie den Raum in der Flakhalle in Schopfloch 
wie vorgeschlagen.

Nachfolgendem Baugesuch erteilte der Gemeinderat 
das gemeindliche Einvernehmen:
Um- bzw. Anbau an ein bestehendes Wohnhaus, sowie Auf- 
bau einer Dachgaube auf Flst. 317/3, Tulpenweg 17, Schopf- 
loch-Oberiflingen.

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse des Gemein- 
derats vom 15.04.2026
Bürgermeister Staubitzer informierte über den Beschluss 
des Gemeinderats zum Erhalt des Schlachthauses in Unte- 
riflingen und dass die notwendige Sanierung grundsätzlich 
erfolgen kann. Er werde dies der Interessengemeinschaft so 
mitteilen. Die Verwaltung werde die Finanzierung der Maß- 
nahme und somit den Zeitpunkt der Umsetzung, mit Blick 
darauf, dass diese nicht im Haushalt 2026 enthalten ist, klä- 
ren.

Projektaufruf „Sanierung kommunaler Sportstätten“, 
Antrag bezüglich Austausch der Beleuchtung in der 
Eugen-Hornberger-Halle
Bürgermeister Staubitzer informierte darüber, dass die Ver- 
waltung vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtent- 
wicklung und Bauwesen die Mitteilung erhalten habe, dass 

der im Rahmen des Projektaufrufs „Sanierung kommunaler 
Sportstätten“ eingereichte Antrag auf Förderung für den 
Austausch der Beleuchtung in der Eugen-Hornberger-Halle 
keine Berücksichtigung bei diesem Bundesprogramm gefun- 
den habe.

Ortssippenbuch Neuneck I  –  
Unteriflingen erhältlich
Das Ortssippenbuch Neuneck I – Unteriflingen ist nun er- 
hältlich. 
Unser Ortssippenbuch dürfte für Sie und Ihre Familie ein 
interessantes Geschenk sein, um eine individuelle Ahnen- 
tafel zu erstellen, Verwandtschaftsverhältnisse und ortsge- 
schichtliche Erhebungen zu erforschen. Ermitteln Sie Ihre 
eigene Familiengeschichte und entdecken Sie, wie Ihre Mit- 
bürger heute und früher miteinander verbunden sind. 
Für 25,00 € können Sie das Buch im Bürgerbüro des Rathau- 
ses Schopfloch oder in den Ortschaftsverwaltungen in Ober- 
und Unteriflingen erwerben.

ABSTAND ZU
FAHRRADFAHRERN

INNERORTS 1,5 METER

AUSSERORTS 2 METER
Foto: mel-nik/iStock/Getty Images Plus
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Vor ein paar Tagen hat uns im Rathaus und auch in weiteren Briefkästen in der Gemeinde eine nette Geschichte erreicht. 
Wir freuen uns über diesen gelungenen (anonymen) „Maistreich“ und wollen nun auf diesem Weg die Geschichte mit 
unseren Bürgerinnen und Bürgern teilen:

Revolution im Klassenzimmer

Die „Blech-Pädagogen“ erobern Schopfloch - Lehrkräfte atmen auf

SCHOPFLOCH. Während die Gemeinde noch friedlich in den Mai feierte, vollzog sich in der Gemeinschaftsschule (GMS) 
Schopfloch eine stille Revolution. Bürgermeister Thomas Staubitzer, der stolz auf die Innovationskraft Schopflochs ist, 
hatte die „Blech-Pädagogen“ der neusten Generation persönlich begrüßt und hoffte kurzzeitig, sie könnten ihn beim 
Bewachen des Maibaums unterstützen. Was am gestrigen 30. April zunächst wie eine harmlose Möbellieferung aussah, 
entpuppte sich in der Nacht als der Einzug der neuesten Generation von Lehrkräften: Die „Schopfi-Bots v1.0“ sind da.
Bereits am 30. April 2026 wurden die hochmodernen Helfer per Lastwagen angeliefert. Augenzeugen berichten, dass ein 
Roboter beim Abladen höflich piepste, während ein anderer versuchte, dem Hausmeister Andreas Röhrig die Hand zu 
schütteln - leider mit dem Wasserschlauch. Röhrig zeigte sich dennoch gelassen: „Solange sie mir nicht den Rasen mähen 
und dabei die Blumen sortieren, ist alles gut.“
In der Nacht zum 1. Mai begann dann die große Erkundungstour: Die Roboter machten sich selbstständig auf den Weg 
durch das Schulhaus, um sich mit ihrer neuen Arbeitsumgebung vertraut zu machen. Sicherheitskameras zeigten später 
erstaunliche Szenen:
Ein Modell blieb im Biologieraum fasziniert vor dem menschlichen Skelett „Hugo“ stehen und versuchte diesen in eine 
digitale Datenbank einzupflegen (was Hugo sichtlich unberührt ließ), ein anderes verirrte sich kurzzeitig ins Lehrerzimmer 
und sortierte dort gewissenhaft die Kaffeetassen nach Größe. Besonders ehrgeizig zeigte sich „RoboMax 3000“, der um 
2:17 Uhr versuchte, den Kopierer zu reparieren - und dabei versehentlich 47 Kopien eines Stundenplans aus dem Jahr 
2008 produzierte.
Der Einsatz der Roboter kommt nicht von ungefähr. Bereits am 11. März 2026 wurden die Lehrkräfte beim Pädagogi- 
schen Tag zum Thema „KI im Unterricht“ intensiv geschult. Was damals noch nach Zukunftsmusik klang, ist nun Realität. 
Der Sinn des Ganzen: Die Roboter sollen künftig Teile des Unterrichts übernehmen und Lehrkräfte nachhaltig entlasten. 
Geplant ist unter anderem Unterstützung in Mathematik („Rechnen können sie schließlich im Schlaf - oder im Standby- 
Modus“), Vokabeln mit Engelsgeduld (und ohne Augenrollen) abfragen, Hausaufgaben in Millisekunden korrigieren sowie 
das automatische Einsammeln vergessener Brotdosen.
Schulleiterin Simone Schuon zeigte sich begeistert von dem Pilotprojekt: „Die Roboter müssen sich jetzt erst mal mit dem 
Gebäude anfreunden, die Abkürzungen zwischen den Klassenzimmern lernen und herausfinden, wo die besten WLAN- 
Signale sind. Danach steht dem digitalen Unterricht nichts mehr im Wege.“
Auch Bürgermeister Thomas Staubitzer ließ es sich nicht nehmen, die neuen „Kollegen“ persönlich zu begrüßen. Bei sei- 
nem Besuch soll er augenzwinkernd gefragt haben, ob die Roboter künftig auch Gemeinderatssitzungen protokollieren 
könnten - worauf einer der Roboter zustimmend blinkte.
Für die Pausen haben die Maschinen bereits eigene Ideen entwickelt: Ein Prototyp wurde dabei beobachtet, wie er ver- 
suchte, Fußball zu spielen - mit überraschend präzisen Pässen, allerdings noch ohne Verständnis für Abseits.
Die Schülerschaft darf sich freuen: Die Roboter sind laut Herstellerangaben immun gegen Ausreden wie „Mein Hund hat 
die Hausaufgaben gefressen“, da sie über einen eingebauten Magen-Scanner verfügen. Dafür soll das WLAN im Schulhaus 
nun endlich flächendeckend funktionieren - die Bots benötigen schließlich Empfang für ihr „Brainstorming“, und haben 
bereits angefangen, das Schulnetzwerk „für den Unterricht“ zu hacken, und streamen angeblich Vokabel-Tutorials als 
TikToks. Bis auf Weiteres bleiben die Roboter im Testbetrieb. Schülerinnen und Schüler wurden gebeten, einen USB-Stick 
in die Ohren der Maschinen zu stecken und ihnen nicht heimlich Hausaufgaben unterzujubeln.
Ob die „Blech-Lehrer“ wirklich die Weltherrschaft im Klassenzimmer übernehmen oder ob wir heute einfach nur den 1. 
Mai schreiben, wird sich spätestens zur ersten Stunde zeigen.
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Aufruf zur Mithilfe  der Einwohner bei der Beseitigung von Mängeln
Die Verwaltung kann nicht alle Mängel in der Gemeinde zeitnah feststellen. Oft vergeht ein längerer Zeitraum, bis die Ver- 
waltung beispielsweise eine nicht funktionierende Straßenlampe entdeckt oder bis sie darauf hingewiesen wird. Die Ein- 
wohner werden deshalb zur Mithilfe aufgerufen. 
Die Einwohner werden gebeten, die Verwaltung auf bestehende Mängel bzw. auf verbesserungswürdige Zustände mittels 
des nachstehenden Mängelschecks hinzuweisen. Dieses Wissen wollen wir nutzen, um die Gemeindeeinrichtungen zu ver- 
bessern und um das Leben für uns miteinander angenehmer zu gestalten. 
Der Mängelscheck soll hierzu wertvolle Hilfe leisten. Füllen Sie deshalb den Mängelscheck vollständig aus, insbesondere 
auch den Absender, damit Rückfragen und eine Beantwortung möglich sind. (Anonym eingereichte Schecks können von 
uns nicht bearbeitet werden.) Haben Sie bitte aber auch Verständnis dafür, dass für angezeigte Mängel – je nach Art und 
Umfang – eine entsprechende Bearbeitungszeit benötigt wird.

Unsere Aufforderung an Sie ist deshalb:
Zeigen Sie uns Mängel auf, denn wir können nicht alles feststellen, oder lassen Sie uns Verbesserungsvorschläge wissen. 
Wir brauchen Ihre Mithilfe!

Mängelmeldung �t Bürger helfen ihrer Verwaltung 
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Spielplatzeinrichtung  
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Öffentliche Anlagen 
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Kein Abbrennen von Feuerwerkskörpern in der 
Gesamtgemeinde ohne schriftliche Genehmigung 
durch die Gemeindeverwaltung Schopfloch
Aus gegebenem Anlass informieren wir über folgende 
Thematik:
Nachdem in der letzten Zeit vermehrt unangemeldet Feu- 
erwerke in Schopfloch sowie den Ortsteilen abgebrannt 
wurden und sich Bürger über Ruhestörungen bei uns zum 
Teil massiv beklagt hatten, weist die Gemeindeverwaltung 
Schopfloch darauf hin, dass Zuwiderhandlungen bei nicht 
genehmigten Feuerwerken mit einem Bußgeld belegt wer- 
den können.
Hinweis:
Das Abbrennen von sog. pyrotechnischen Gegenständen 
(wie z. B. Teile eines Silvester-Feuerwerks) ist nach § 23 Abs. 
2 der ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) 

grundsätzlich genehmigungspflichtig und ohne Genehmi- 
gung vom 02.01. bis 30.12. eines jeden Jahres verboten. 
Am 31.12. und 01.01. ist das Abbrennen von Feuerwerkskör- 
pern allerdings auch ohne Genehmigung zulässig. 
Eine Genehmigung wird vom Bürgermeisteramt Schopfloch 
erteilt. Sie sollte mindestens 3 Wochen vor dem Ereignis be- 
antragt werden. Genehmigte Feuerwerke werden zukünftig 
zur Kenntnis der Bürger im Mitteilungsblatt veröffentlicht. 
Um eine Genehmigung erteilen zu können, ist ein begrün- 
deter Anlass wie beispielsweise eine Familienfeier, ein Ver- 
einsfest oder eine Firmenveranstaltung erforderlich. Die 
Verwaltung behält sich vor, je nach Gegebenheit, Umfang, 
Zeitpunkt oder Dauer des Feuerwerks festzulegen. Beispiels- 
weise in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Pflegeheimen und 
Fachwerkhäusern ist das Abbrennen pyrotechnischer Ge- 
genstände verboten. 
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass um Mit-
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ternacht grundsätzlich kein Feuerwerk erlaubt ist. 
Folgende Zeiträume eines Feuerwerks sind nach Antrag und 
schriftlicher Genehmigung durch die Gemeindeverwaltung 
Schopfloch möglich: 
Von Mai bis September bis 22:30 Uhr und von Oktober bis 
April bis 22:00 Uhr. 
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Bukenberger, Tel.: 
07443 9603-12, zur Verfügung.

Müllentsorgung – in Feld und Flur?
Immer wieder muss man feststellen, dass unerlaubte Müll- 
ablagerungen entlang der Straßenränder, an Parkplätzen 
und auch mitten im Feld und Wald zunehmen. Wir weisen 
nachdrücklich darauf hin, dass diese Art der Entsorgung 
rechtswidrig ist und bitten darum, die öffentlich angebote- 
nen Hilfen (Recycling-Center usw.) wahrzunehmen. Sollte im 
Einzelfall bei besonderen Anlässen zusätzlich Müll anfallen, 
der nicht im Müllbehälter untergebracht werden kann, so 
stehen Müllsäcke, die bei der regulären Abfuhr der Rest- 
mülltonnen mitgenommen werden, zur Verfügung. Diese 
Müllsäcke können für 7,00 € je Stück bei der Gemeindever- 
waltung sowie der Ortschaftsverwaltung erworben werden. 
Und wie spart man Müll? 
Verzichten Sie auf unnötige und aufwendige Verpackungen.

Verunreinigung durch Hundekot
Bei der Gemeinde gehen in letzter Zeit immer wieder Be- 
schwerden über Verunreinigungen durch Hundekot ein. 
Nach § 11 der polizeilichen Umweltschutz-Verordnung hat 
der Halter oder der Führer eines Hundes dafür zu sorgen, 
dass dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- 
und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrich- 
tet. Dennoch ist dort abgelegter Hundekot unverzüglich mit 
Hundekotbeuteln zu beseitigen. Diese sind im Anschluss in 
den dafür vorgesehenen Müllbehältnissen zu entsorgen. 
Wir möchten die Hundehalter darauf hinweisen, dass die Rei- 
nigung der Straßen und Gehwege von Hundekot durch den 
Bauhof nicht durch die Hundesteuer abgedeckt wird. Bei der 
Hundesteuer handelt es sich um eine reine Aufwandssteuer, 
bei der nur das Halten der Hunde besteuert wird. 
Wir bitten die Hundehalter, im Interesse der Allgemeinheit, 
sich an diese Vorschrift zu halten. 
Die Gemeindeverwaltung geht allen Hinweisen nach und 
scheut sich nicht, entsprechende Ordnungswidrigkeitsver- 
fahren einzuleiten. 
Insbesondere ist es auch möglich, anonym bei der Gemein- 
deverwaltung Hinweise einzureichen, um die Verfolgung 
der Verursacher zu erleichtern.

Müllecke

Papiertonne
Die nächste Abfuhr der Papiertonne findet am Dienstag, 
19.05.2026, statt.

Wald

Sprechstunde Förster im Rathaus
Die Sprechstunde des Försters findet für die Zeit der Vertre- 
tung jeden Mittwoch von 18:00 Uhr - 19:00 Uhr im Bespre- 
chungszimmer des Rathauses Schopfloch statt. 
Sie erreichen Herrn Hemminger ebenfalls unter der Tele- 
fonnummer 07441 920-3016 oder per E-Mail: hemminger@ 
kreis-fds.de.
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Öffnung der Ortschaftsverwaltung Unteriflingen
In der kommenden Woche ist die Ortschaftsverwaltung in 
Unteriflingen für Sie geöffnet. 
Öffnungszeit: 
Montag, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19 Uhr

Ende des amtlichen Teils

Von anderen Behörden und Ämtern

Landratsamt Freudenstadt

Medieninformation Nr. 075

Verleihung der Goldenen und Silbernen Meister- 
briefe 2026 im Beruf Landwirt und Hauswirtschaft
Meisterinnen und Meister, die vor 25 oder 50 Jahren die 
Meisterprüfung im Beruf Landwirtin und Landwirt oder 
Hauswirtschafterin und Hauswirtschafter erfolgreich abge- 
legt haben, können eine Urkunde erhalten. 
Wer ist der Ansprechpartner? 
Wer die Landwirtschaftsmeister- oder die Hauswirtschafts- 
meisterprüfung erfolgreich abgelegt hat und einen Silber- 
nen bzw. Goldenen Meisterbrief erhalten möchte, meldet 
sich schriftlich bis spätestens Sonntag, 31. Mai 2026 beim 
Landratsamt Freudenstadt, Landwirtschaftsamt, Ihlinger 
Straße 79, 72160 Horb a. N. oder per E-Mail an landwirt- 
schaft@kreis-fds.de. Für die Erstellung der Urkunde wird 
ein Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an der Meis- 
terprüfung mit dem genauen Prüfungsdatum (z. B. Scan 
oder Kopie des Meisterzeugnisses), außerdem Name (ggf. 
Geburtsname), Vorname, evtl. weitere Vornamen, Geburts- 
datum und Geburtsort sowie die genaue Anschrift (Straße, 
Postleitzahl, Ort), Telefonnummer und E-Mail-Adresse und 
die genaue Berufsbezeichnung benötigt. 
Feierliche Übergabe 
Die persönliche Übergabe der Jubiläumsurkunden findet am 
Sonntag, 6. September 2026, im Rahmen des Ziegenfests der 
Weidegemeinschaft Rexingen in Horb-Rexingen statt, sofern 
sich genügend Personen anmelden. Eine Einladung und nähe- 
re Informationen werden rechtzeitig vorher versandt.

Medieninformation Nr. 076

Verlässliche Öffnungszeiten an den Entsorgungsan- 
lagen Bengelbruck und Rexingen ab 18. Mai 2026
In den vergangenen Monaten kam es aufgrund von Personal- 
engpässen – verursacht durch krankheitsbedingte Ausfälle 
und personelle Veränderungen – wiederholt zu kurzfristigen 
und unvorhersehbaren Schließungen der Entsorgungsanla- 
gen Bengelbruck und Rexingen. Für viele Bürgerinnen und 
Bürger bedeutete dies unnötige Wege und fehlende Pla- 
nungssicherheit.


